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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
der LOTUS Containers GmbH

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich

1. Unsere Angebote, Leistungen und Lie-
ferungen erfolgen ausschließlich auf der 
Grundlage dieser Verkaufs- und Lieferbe-
dingungen (nachfolgend „Geschäftsbedin-
gungen“). Diese sind Bestandteil aller Ver-
träge, die wir mit unseren Vertragspartnern 
(nachfolgend „Kunden“) über die von uns 
angebotenen Lieferungen und Leistungen 
schließen. Unsere Geschäftsbedingungen 
gelten auch für alle künftigen Verträge mit 
dem Kunden im Rahmen der zwischen uns 
und dem Kunden bestehenden Geschäfts-
beziehung.

2. Entgegenstehende oder von unseren 
Geschäftsbedingungen abweichende 
Bedingungen des Kunden erkennen wir 
nicht an, es sei denn, wir stimmen ihrer 
Geltung ausdrücklich schriftlich zu. Dieses 
Zustimmungserfordernis gilt auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 
oder von unseren Geschäftsbedingungen 
abweichender Bedingungen des Kunden 
die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos 
ausführen.

3. Im Einzelfall getroffene, individuelle Ver-
einbarungen mit dem Kunden (einschließ-
lich Nebenabreden, Ergänzungen und Än-
derungen) haben in jedem Fall Vorrang vor 
diesen Geschäftsbedingungen.

4. Soweit wir auch Aufgaben eines Spe-
diteurs übernehmen, gelten vorrangig die 
ADSp (Stand 01.01.2003), auf deren Gel-
tung hiermit gesondert hingewiesen wird.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend und 
bis zur Auftragsbestätigung jederzeit wi-
derruflich, es sei denn, das Angebot ist 
ausdrücklich als verbindlich gekennzeich-
net oder enthält eine bestimmte Annahme-
frist. Angaben auf unserer Website www.
lotus-containers.com zu von uns angebote-
nen Leistungen stellen keine verbindlichen 
Angebote dar. Mit der Eingabe von Daten 
oder Angaben des Kunden in einem auf 
unserer Website zur Verfügung gestellten 
Kontaktformular ist weder ein verbindliches 
Angebot noch eine Auftragsbestätigung 
durch uns oder den Kunden verbunden.

2. Angaben von uns zum Gegenstand der 
Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, 
Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, 
Toleranzen und technische Daten) sowie 
unsere Darstellungen desselben (z.B. 
Zeichnungen und Abbildungen) sind nur 
annähernd maßgeblich, soweit nicht die 
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgese-

henen Zweck eine genaue Übereinstim-
mung voraussetzt. Handelsübliche Abwei-
chungen und Abweichungen, die aufgrund 
rechtlicher Vorschriften erfolgen oder tech-
nische Verbesserungen darstellen, sind 
zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit 
zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht 
beeinträchtigen.

3. An allen dem Kunden zur Verfügung 
gestellten Abbildungen, Zeichnungen, Be-
rechnungen, Prospekten und sonstigen 
Unterlagen behalten wir uns das Eigentum 
oder Urheberrecht vor. Der Kunde darf 
diese Unterlagen ohne unsere ausdrück-
liche Zustimmung weder als solche noch 
inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie 
bekannt geben oder vervielfältigen.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart ist, verstehen sich die vereinbar-
ten Preise als Nettopreise ab dem verein-
barten Lager, ohne Nebenkosten. Alle ver-
kauften Container werden vorübergehend 
in den Verkehr gebracht. Der inländische 
Käufer ist verantwortlich für die Verwen-
dung aller Container im internationalen 
Verkehr oder verpflichtet sich, diese zu 
domestizieren, zu importieren und zu neu-
tralisieren. Alle Gebühren und Kosten im 
Zusammenhang mit der Domestizierung, 
Einfuhr und Neutralisierung gehen zu Las-
ten des inländischen Käufers. Der inländi-
sche Käufer übernimmt diese Verpflichtun-
gen durch Zahlung dieser Rechnung.

2. Soweit nicht ausdrücklich etwas ande-
res vereinbart ist, liefern wir oder stellen wir 
nur nach Erhalt des in Rechnung gestellten 
Betrages frei. Der Kunde ist verpflichtet, 
Rechnungsbeträge ohne Abzug in bar oder 
durch spesenfreie Überweisung auf eines 
unserer Konten zu zahlen. Maßgeblich ist 
der Eingang des Geldes bei uns oder die 
Gutschrift des Betrages auf unserem Kon-
to.

3. Der Kunde ist nur zur Aufrechnung be-
rechtigt, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder 
von uns anerkannt sind. Dies gilt in glei-
chem Umfang auch für die Geltendma-
chung von Zurückbehaltungs- und Leis-
tungsverweigerungsrechten durch den 
Kunden. Der Kunde ist außerdem zur Aus-
übung eines Zurückbehaltungsrechts nur 
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch 
auf dem gleichen Vertragsverhältnis be-
ruht.

4. Ist Lieferung auf Rechnung vereinbart 
und ergeben sich gegen die Bonität des 

Kunden nach Vertragsabschluss begrün-
dete Bedenken, insbesondere wenn gegen 
den Kunden Pfändungen oder sonstige 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen erfol-
gen oder wenn ein Insolvenzverfahren er-
öffnet oder die Eröffnung mangels Masse 
abgelehnt wird, können wir die Erfüllung 
des Vertrages von einer Vorauszahlung 
oder Sicherheitsleistung des Kunden ab-
hängig machen. Ist der Kunde in diesen 
Fällen nicht bereit oder in der Lage, eine 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu 
erbringen, sind wir berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten.

§ 4 Lieferungen und Leistungen, Liefer-
zeit und Lieferverzug

1. Sofern sich aus dem Vertrag nicht aus-
drücklich etwas anderes ergibt, ist Freistel-
lung im vereinbarten Lager vereinbart.

2. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart ist, verpflichtet sich der Kunde, 
gekaufte Container lediglich als Transport-
mittel zu benutzen.

3. Der Beginn der von uns angegebenen 
Lieferzeit setzt die Abklärung aller tech-
nischen Fragen mit dem Kunden voraus. 
Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung 
setzt weiter die rechtzeitige und ordnungs-
gemäße Erfüllung der Verpflichtungen des 
Kunden, insbesondere die Leistung der 
vereinbarten Zahlungen und gegebenen-
falls die Stellung vereinbarter Sicherheiten, 
voraus.

4. Teillieferungen sind zulässig, soweit 
sie dem Kunden zumutbar sind.

5. Abweichend von § 286 Abs. 2 BGB kom-
men wir erst nach Eingang einer schriftli-
chen Mahnung in Verzug. Kommen wir mit 
der Lieferung in Verzug, hat der Kunde uns 
eine Nachfrist für die Lieferung von min-
destens zwei Wochen zu setzen.

6. Werden wir von unserem Lieferanten 
nicht richtig oder rechtzeitig beliefert, wer-
den wir von unserer Leistungspflicht frei 
und können vom Vertrag zurücktreten. 
Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlie-
ferung nicht von uns zu vertreten ist. Der 
Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der 
Leistung unverzüglich informiert. Eine be-
reits erhaltene Gegenleistung werden wir 
unverzüglich zurückerstatten.

7. Fälle höherer Gewalt (z.B. Arbeitskämp-
fe bei uns oder unseren Zulieferern, Krieg, 
Feuer, Transporthindernisse, Rohmaterial-
mangel, behördliche Maßnahmen, Natur-
katastrophen oder Aussperrungen) unter-
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brechen für die Zeit ihrer Dauer zzgl. einer 
angemessenen Anlaufzeit und dem Um-
fang ihrer Wirkung unsere Lieferverpflich-
tung. Das gilt auch dann, wenn wir uns be-
reits im Lieferverzug befinden. Wir werden 
den Kunden über den Eintritt eines Falles 
höherer Gewalt und die voraussichtliche 
Dauer der Behinderung unverzüglich be-
nachrichtigen. Wir sind berechtigt, wegen 
des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag 
ganz oder teilweise zurückzutreten, wenn 
uns die Vertragsfortsetzung aufgrund der 
Dauer der höheren Gewalt, auch unter Be-
rücksichtigung der Interessen des Kunden, 
nicht zumutbar ist.

8. Unsere Haftung wegen Lieferverzugs 
richtet sich nach § 9.

§ 5 Gefahrübergang, Versand, Annah-
meverzug, Lagerkosten

1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs 
oder der zufälligen Verschlechterung des 
Liefergegenstandes geht mit der Freistel-
lung auf den Kunden über. Beim Versen-
dungskauf geht die Gefahr des zufälligen 
Untergangs oder der zufälligen Verschlech-
terung des Liefergegenstandes sowie die 
Verzögerungsgefahr bereits mit der Aus-
lieferung des Liefergegenstandes an den 
Spediteur, den Frachtführer oder der sonst 
zur Ausführung der Versendung bestimm-
ten Person auf den Kunden über. Dies gilt 
auch bei Teillieferungen und unabhängig 
davon, ob frachtfreie Lieferung vereinbart 
ist. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, 
ist diese für den Gefahrübergang maßge-
bend. Der Übergabe bzw. der Abnahme 
steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug 
der Annahme ist.

2. Der Kunde kommt sieben Tage nach 
Freistellung in Annahmeverzug. Der Kun-
de hat in diesem Fall ein EUR pro TEU 
pro Tag Verzugsschadenersatz zu zahlen, 
es sei denn, er weist einen geringeren 
Schaden nach. Weitergehende Ansprüche, 
insbesondere Ansprüche auf Schadenser-
satz, wenn der Kunde mit dem Annahme-
verzug zugleich in Schuldnerverzug gerät, 
bleiben vorbehalten.

3. Der Kunde ist verpflichtet, unverzüglich, 
jedoch spätestens innerhalb von sieben 
Tagen ab Übernahme alle Markierungen, 
Kennzeichnungen und Hinweissymbole 
etwaiger vorheriger Besitzer zu entfernen.

4. Erfordert der vom Kunden vorgesehene 
Verwendungszweck privatrechtliche oder 
öffentlich-rechtliche Erlaubnisse oder Ge-
nehmigungen (z.B. Zustimmung zur Un-
terschreitung von Grenzabständen, Bau-
genehmigung, statische Berechnungen), 

ist es Risiko und Sache des Kunden, diese 
auf eigene Kosten zu beschaffen.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller 
unserer gegenwärtigen und künftigen For-
derungen aus dem Vertrag und einer lau-
fenden Geschäftsbeziehung (gesicherte 
Forderungen) behalten wir uns das Eigen-
tum an dem Liefergegenstand (nachfol-
gend „Vorbehaltsware“) vor.

2. Die Vorbehaltsware darf vor vollständi-
ger Bezahlung der gesicherten Forderun-
gen weder an Dritte verpfändet noch zur 
Sicherheit übertragen werden. Der Kunde 
hat uns unverzüglich schriftlich zu benach-
richtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter 
auf die uns gehörenden Waren erfolgen, 
damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erhe-
ben können.

3. Zwecks Rücknahme der Ware gestattet 
uns der Kunde hiermit, seine Geschäfts- 
und Lagerräume ungehindert zu betreten 
und die Vorbehaltsware mitzunehmen, so-
weit der Kunde unserem Herausgabever-
langen nicht binnen angemessener Frist 
Folge geleistet hat.

4. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehalts-
ware im ordnungsgemäßen Geschäfts-
gang weiter zu veräußern; dies gilt nicht, 
wenn im Rahmen der Veräußerung verein-
bart wird, dass die Forderung des Kunden 
gegen den Dritten durch Verrechnung er-
lischt.

5. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich 
auf die durch Verarbeitung, Vermischung 
oder Verbindung der Vorbehaltsware ent-
stehenden Erzeugnisse zu deren vollem 
Wert, wobei wir als Hersteller gelten.

6. Die ihm aus der Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware entstehenden Forderun-
gen gegen Dritte tritt der Kunde bereits jetzt 
insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen 
Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem 
Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir neh-
men die Abtretung an. Die in Abs. 2 genann-
ten Pflichten des Kunden gelten auch in An-
sehung der abgetretenen Forderungen.

7. Zur Einziehung dieser Forderungen 
bleibt der Kunde neben uns ermächtigt. 
Wir verpflichten uns, die Forderungen nicht 
einzuziehen, solange der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät 
oder nicht Zahlungseinstellung vorliegt.

§ 7 Untersuchungs- und Rügepflicht

1. Der Liefergegenstand ist unverzüglich 
nach Ablieferung an den Kunden oder an 
den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig 
zu untersuchen. Der Liefergegenstand gilt 
hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder 
anderer Mängel, die bei einer unverzügli-
chen, sorgfältigen Untersuchung erkenn-
bar gewesen wären, als vom Kunden 
genehmigt, wenn uns nicht binnen zwei 
Werktagen nach Ablieferung eine schriftli-
che Mängelrüge zugeht.

2. Hinsichtlich anderer Mängel gilt der 
Liefergegenstand als vom Kunden geneh-
migt, wenn uns die Mängelrüge nicht bin-
nen zwei Werktagen zugeht, in dem sich 
der Mangel zeigt; war der Mangel für den 
Kunden bei normaler Verwendung bereits 
zu einem früheren Zeitpunkt erkennbar, ist 
jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Be-
ginn der Rügefrist maßgeblich.

3. Versäumt der Kunde die ordnungsge-
mäße Untersuchung und/oder Mängelan-
zeige, ist unsere Haftung für den nicht an-
gezeigten Mangel ausgeschlossen.

§ 8 Gewährleistung, Sachmängel

1. Soweit ein Mangel des Liefergegenstan-
des vorliegt, sind wir nach unserer Wahl 
zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbe-
seitigung oder zur Lieferung einer mangel-
freien Sache berechtigt.

2. Im Fall der Nacherfüllung tragen wir die 
zum Zweck der Nacherfüllung erforderli-
chen Aufwendungen, insbesondere Trans-
port-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten. 
Ist die Nacherfüllung nur mit unverhält-
nismäßigen Kosten möglich, z.B. weil der 
Liefergegenstand an einen anderen Ort als 
dem Erfüllungsort verbracht wurde und die 
Verbringung nicht dem bestimmungsge-
mäßen Gebrauch entsprach, sind wir be-
rechtigt, die Nacherfüllung zu verweigern.

3. Beruht der Mangel auf unserem Ver-
schulden, kann der Kunde Schadenersatz 
nur unter den in § 9 bestimmten zusätzli-
chen Voraussetzungen geltend machen.

4. Bei gebrauchten Liefergegenständen 
sind Ansprüche des Kunden wegen Män-
geln des Liefergegenstandes ausgeschlos-
sen. Der Kunde kann jedoch Schadens- 
oder Aufwendungsersatz unter den in § 
9 bestimmten Voraussetzungen geltend 
machen.
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§ 9 Haftung auf Schadenersatz

1. Unsere Haftung auf Schadenersatz, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, insbe-
sondere aus Unmöglichkeit, Verzug, man-
gelhafter oder falscher Lieferung, Vertrags-
verletzung, Verletzung von Pflichten bei 
Vertragsverhandlungen oder unerlaubter 
Handlung, ist nach Maßgabe dieses § 9 
eingeschränkt.
2. Wir haften nicht im Falle einfacher Fahr-
lässigkeit unserer Organe, gesetzlichen 
Vertreter, Angestellten oder sonstigen 
Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht 
um eine Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind 
die Verpflichtung zur rechtzeitigen Lie-
ferung des Liefergegenstandes, dessen 
Freiheit von Mängeln, die seine Funktions-
fähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit mehr 
als nur unerheblich beeinträchtigen, sowie 
Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, 
die dem Kunden die vertragsgemäße Ver-
wendung des Liefergegenstandes ermögli-
chen sollen oder den Schutz von Leib und 
Leben von Personal des Kunden oder den 
Schutz von dessen Eigentum vor erhebli-
chen Schäden bezwecken.

3. Soweit wir gemäß § 9 Abs. 2 dem Grun-
de nach auf Schadensersatz haften, ist 
diese Haftung auf den Ersatz des vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden 
Schadens begrenzt. Weitergehende An-
sprüche auf Schadensersatz, insbeson-
dere Ansprüche auf Ersatz mittelbarer 
Schäden oder Ersatz von entgangenem 
Gewinn, sind ausgeschlossen.

4. Soweit wir technische Auskünfte geben 
oder beratend tätig werden und diese Aus-
künfte oder Beratung nicht zu dem von 
uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten 
Leistungsumfang gehören, geschieht dies 
unentgeltlich und unter Ausschluss jegli-
cher Haftung.

5. Die vorstehenden Haftungsausschlüs-
se und -beschränkungen gelten in glei-
chem Umfang zugunsten unserer Organe, 
gesetzlichen Vertreter, Angestellten und 
sonstigen Erfüllungsgehilfen.

6. Die Einschränkungen dieses § 9 gelten 
nicht für unsere Haftung wegen vorsätzli-
chen Verhaltens, für garantierte Beschaf-
fenheitsmerkmale, wegen Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 10 Verjährung

1. Die Gewährleistungsfrist wegen Män-
geln des Liefergegenstandes beträgt 1 

Jahr nach Gefahrübergang. Die gesetzli-
chen Gewährleistungsfristen nach §§ 438 
Abs. 1 Nr. 1 und 2, 438 Abs. 3, § 479 BGB 
und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB bleiben un-
berührt.

2. Sonstige vertragliche und außervertrag-
liche Schadensersatzansprüche des Kun-
den verjähren in einem Jahr. Unberührt 
bleiben die gesetzlichen Verjährungsfristen 
bei Schadens- und Aufwendungsersat-
zansprüchen wegen Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit sowie für Ansprüche nach 
dem Produkthaftungsgesetz und Ansprü-
che wegen eines Schadens aus der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit.

3. Unsere Ansprüche gegen den Kunden 
verjähren nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten.

§ 11 Abtretungsverbot

Der Kunde ist nicht berechtigt, die ihm ge-
gen uns zustehenden Forderungen an Drit-
te abzutreten. § 354a HGB bleibt hiervon 
unberührt. Der Kunde ist ebenfalls nicht 
berechtigt, den Vertrag oder Teile davon 
ohne unsere vorherige ausdrückliche Zu-
stimmung auf Dritte zu übertragen.

§ 12 Gerichtsstand, Erfüllungsort und 
anwendbares Recht

1. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Ham-
burg. Wir behalten uns jedoch das Recht 
vor, Klage am allgemeinen Gerichtsstand 
des Käufers zu erheben.

2. Erfüllungsort für alle sich aus dem Kauf-
vertrag ergebenden Verpflichtungen ist 
der vereinbarte Lieferort oder der Ort des 
vereinbarten Lagers. Ist ein Lieferort oder 
Lager nicht vereinbart, ist Erfüllungsort für 
alle sich aus dem Kaufvertrag ergebenden 
Verpflichtungen unser Geschäftssitz in 
Seevetal.

3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland. Die Geltung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über Verträge über den internationalen 
Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen.

§ 13 Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen des zwi-
schen uns und dem Kunden geschlosse-
nen Vertrages oder dieser Geschäftsbedin-
gungen unwirksam sein, so wird hierdurch 
die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen 

nicht berührt. Soweit der Vertrag oder die-
se Geschäftsbedingungen Regelungslü-
cken enthalten, gelten zur Ausfüllung die-
ser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen 
Regelungen als vereinbart, welche die 
Vertragspartner nach den wirtschaftlichen 
Zielsetzungen des Vertrages und dem 
Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingun-
gen vereinbart hätten, wenn sie die Rege-
lungslücke gekannt hätten.
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